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Informationsblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten 

 
Informationsblatt 
zur Erhebung von personenbezogenen Daten 
(Art. 12 und 13 DSGVO) 

 
Verfahren: 
Gemeindeaufsicht 

 

Verarbeitungstätigkeit: 
In Verfahren zu Rechtsbehelfen, Eingaben, Beschwerden und Ordnungswidrigkeiten erfassen 
wir Ihren Namen, Ihre Adresse und sonstige Daten, die wir zur Bearbeitung der Widersprüche 
(§§ 68 und folgende Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO), der Eingaben und Beschwerden 
(Art. 115 Bayer. Verfassung, Art. 17 Grundgesetz) und der Ordnungswidrigkeit (§§ 47 und 
folgende  Ordnungswidrigkeitengesetz –OwiG) benötigen. 

 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
 
Landratsamt Garmisch-Partenkirchen 
Olympiastraße 10 
82467 Garmisch-Partenkirchen 
Telefon: 08821 751-1 
Fax: 08821 751-380 
E-Mail: poststelle@lra-gap.de 
 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 
Landratsamt Garmisch-Partenkirchen 
Datenschutzbeauftragter 
Olympiastraße 10 
82467 Garmisch-Partenkirchen 
E-Mail: datenschutz@lra-gap.de 
 

3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
 
Ihre Daten werden zu folgendem Zweck erhoben: 
 
Um Ihren Widerspruch, Ihre Beschwerde, Ihre Eingabe oder Ihre Ordnungswidrigkeit zu 
bearbeiten, werden, soweit erforderlich auch Daten anderer öffentlicher Stellen 
eingeholt und verarbeitet. Ihre Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihres 
Widerspruches, Ihrer Eingabe oder Beschwerde bzw. Ihrer Ordnungswidrigkeit auf der 
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Grundlage des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes, der VwGO und des OwiG 
verarbeitet. 
 
Die Rechtsgrundlage, auf der Ihre Daten erhoben werden, ist: 
 
Art. 68ff. VwGO, Art. 115 Bayerische Verfasssung, Art. 17 Grundgesetz und § 47ff. OwiG 
 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personen-
bezogenen Daten 

 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 
 
Ihre Daten werden zur Sachverhaltsaufklärung an die betroffene Gemeinde bzw. den 
betroffenen Bürgermeister oder übergeordnete Behörden soweit dies zur Bearbeitung 
Ihres Falles notwendig erscheint und Im Falle einer Klage an das Verwaltungsgericht 
München gemäß § 99 Abs. 1 VwGO und im Ordnungswidrigkeitsverfahren im Rahmen der 
§§ 49a und folgende OwiG weitergegeben. 
 

5. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
 
Wir geben keine personenbezogenen Daten an ein Drittland weiter. 
 

6. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen 
Datenkategorien 

 
Ihre Daten werden in dem Verfahren mit folgenden Fristen gelöscht: 
 
Ihre Daten werden 10 Jahre nach Abschluss des Verfahrens gelöscht 
(Aufbewahrungsverzeichnis des Einheitsaktenplanes). 
 

7. Betroffenenrechte 
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen die Rechte aus Art. 15-18,20,21 
zu: 
 

• Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, Recht auf 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch gegen 
die Verarbeitung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, 

• Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, 
• Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür 

vorliegen. 
 

8. Widerrufsrecht bei Einwilligung  
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Wenn Sie in die Datenerhebung durch den Verantwortlichen (siehe 1. Name und 
Kontaktdaten des Verantwortlichen) durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt 
haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen.  
 

9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
 
Zur Ausübung des offiziellen Auftrags der Behörde kann eine rechtliche Verpflichtung 
zur Angabe von personenbezogenen Daten bestehen. Bei einer Nichtbereitstellung auf 
den verfügbaren Wegen kann eine Bearbeitung ihres Anliegens nicht durchgeführt 
werden. 


